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Appell an Fairness und Solidarität
#HOAI: Planung ist wertvoll 

D er Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat in seinem Urteil vom 
Juni 2019 festgestellt, dass die 
Verbindlichkeit der Mindestsätze 

der HOAI europäischem Recht widerspricht. 
Der bisher in der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure verordnungsmäßig 
vorgegebene Mindestsatz, das steht für den 
Vorstand der Architektenkammer außer Fra-
ge, ist nur in wenigen Fällen auch angemes-
sen. In der Regel liegt das Honorar, bedingt 
durch Umfang und Komplexität der Pla-
nungsaufgabe, darüber.

Die Entscheidung des EuGH mag den Ge-
danken nahelegen, dass nun Honorare kräftig 
„gedrückt“ werden können. Das ist jedoch 
mitnichten der Fall. Jede Planungsaufgabe ist  
individuell zu bewerten, und wer Qualität er-
wartet, muss seine Architekten oder seine 
Stadtplaner auch entsprechend vergüten, so 
dass sich für diesen die Auftragsabwicklung 
und das Engagement als ökonomisch tragfä-
hig erweisen. 

„Man darf nicht erwarten, dass qualität-
volle, kostenbewusste und zudem nachhaltige 
Architektur von unseren Mitgliedern zum 

Eine angemessene Vergütung der Architekten aller Fachrichtungen ist eine wichtige Voraussetzung für eine unabdingbar erforderliche Qualität 
der Leistungserbringung, darüber ist sich der Vorstand der Architektenkammer Sachsen-Anhalt einig. Er appelliert an seine Mitglieder, ob in der 
Funktion als Auftraggeber oder Auftragnehmer, im gesamtgesellschaftlichen Kontext immer ein Höchstmaß an Qualität zu fordern bzw. zu er-
bringen und dafür zu sorgen, dass das Honorar auch zukünftig entsprechend der Aufgabenstellung berechnet und vereinbart wird.

Die Bundesarchitektenkammer hat grafische 
Elemente entwickeln lassen, um darauf hinzuwei-
sen, dass eine angemessene Vergütung der Archi-
tekten aller Fachrichtungen eine wichtige Voraus-
setzung für eine unabdingbar erforderliche Quali-
tät der Leistungserbringung ist.

Die Architektenkammer Sachsen-Anhalt nutzt 
diese Button in ihrem Schriftverkehr. Alle Mitglie-
der der Architektenkammer können das auch, zu 
finden auf:
pwww. bak.de>>Berufspolitik>>HOAI:
Planung ist wertvoll

In der augenblicklichen Situation, in der die 
Folgen der Einschränkungen des öffentlichen 
und gesellschaftlichen Lebens und der wirt-
schaftlichen Tätigkeit unabsehbar sind, appel- 
liert der Vorstand an alle Mitglieder der Archi-
tektenkammer, sich untereinander fair und so-
lidarisch zu verhalten und mit einer konse-
quenten Haltung „nicht unter Mindestsatz“ 
jeglichem Honorardumping geschlossen ent-
gegenzutreten.                                            pph

‚Selbstkostenpreis‘ erbracht wird“, so der Prä-
sident der Architektenkammer Prof. Axel Tei-
chert. „Nicht nur die freiberuflichen Planer, 
sondern auch und ganz besonders die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter unserer Architek-
tur- und Stadtplanerbüros dürfen eine leis-
tungsgerechte Vergütung erwarten, sonst 
setzt sich die Abwanderung junger Fachleute 
fort. Das kann nicht in unser aller Interesse 
sein.“


